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 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des §  522 der Zivilprozessordnung

 A.  Problem und Ziel

 Aufgrund  des  am  1.  Januar  2002  in  Kraft  getretenen  Gesetzes  zur  Reform  des
 Zivilprozesses  vom  27.  Juli  2001  (BGBl.  I  S.  1887)  sind  die  Berufungsgerichte
 gemäß  §  522  Absatz  2  der  Zivilprozessordnung  (ZPO)  verpflichtet,  eine  Beru-
 fung  durch  einstimmigen  Beschluss  zurückzuweisen,  wenn  sie  davon  überzeugt
 sind,  dass  die  Berufung  keine  Aussicht  auf  Erfolg  hat,  die  Rechtssache  keine
 grundsätzliche  Bedeutung  hat  und  die  Fortbildung  des  Rechts  oder  die  Siche-
 rung  einer  einheitlichen  Rechtsprechung  eine  Entscheidung  des  Berufungsge-
 richts  nicht  erfordert.  Der  Zurückweisungsbeschluss  ist  gemäß  §  522  Absatz  3
 ZPO unanfechtbar.

 Auf  der  einen  Seite  hat  die  Vorschrift  zu  der  beabsichtigten  Verfahrensbeschleu-
 nigung  geführt  und  dadurch  dem  Missbrauch  der  Berufung  als  Mittel  der  Pro-
 zessverschleppung  entgegengewirkt.  Auf  der  anderen  Seite  zeigt  die  Zivilge-
 richtsstatistik  deutlich,  dass  die  Berufungsgerichte  die  Vorschrift  trotz  ihres
 zwingenden  Charakters  sehr  unterschiedlich  anwenden.  Dieses  birgt  die  Gefahr
 einer  Zersplitterung  der  Zivilrechtspflege,  wodurch  das  Vertrauen  der  Recht-
 suchenden beeinträchtigt werden kann.

 B.  Lösung

 Der  Entwurf  führt  für  Zurückweisungsbeschlüsse  mit  einer  Beschwer  über
 20  000  Euro  das  Rechtsmittel  der  Nichtzulassungsbeschwerde  ein.  Damit  sind
 Zurückweisungsbeschlüsse  in  gleicher  Weise  anfechtbar  wie  Berufungsurteile.
 Die  uneinheitliche  Anwendungspraxis  der  Berufungsgerichte  verliert  ihre  Be-
 deutung.  Außerdem  wird  mit  einer  deutlicheren  Formulierung  der  zwingende
 Charakter  des  §  522  Absatz  2  ZPO  unterstrichen.  Schließlich  muss  das  Beru-
 fungsgericht  künftig  einstimmig  feststellen,  dass  die  Sache  keiner  mündlichen
 Verhandlung  bedarf,  bevor  es  die  Sache  durch  Zurückweisungsbeschluss  ent-
 scheiden darf.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Personelle  Mehrbelastungen  des  Bundesgerichtshofes  (BGH)  werden  teilweise
 kompensiert,  indem  in  Insolvenzsachen  die  Rechtsbeschwerde  nur  noch  einge-
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schränkt  statthaft  ist.  Der  Entwurf  hat  mithin  keine  belastenden  Auswirkungen
 auf den Bundeshaushalt.

 Die  Berufungsgerichte  werden  durch  den  im  Entwurf  vorgesehenen  Ausschluss
 des  Zurückweisungsbeschlusses  bei  gebotener  mündlicher  Verhandlung  nur
 unerheblich  zusätzlich  belastet.  Der  Entwurf  hat  daher  keine  belastenden  Aus-
 wirkungen auf die Haushalte der Länder.

 E.  Sonstige Kosten

 Auswirkungen  auf  die  Wirtschaft,  auf  Einzelpreise  und  auf  das  Preisniveau  sind
 durch  den  Entwurf  nicht  zu  erwarten.  Spezifische  verbraucherpolitische  Aus-
 wirkungen hat der Entwurf nicht.

 F.  Bürokratiekosten

 Für  Unternehmen,  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Verwaltung  werden  keine
 Informationspflichten eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des §  522 der Zivilprozessordnung
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung der Zivilprozessordnung

 §  522  der  Zivilprozessordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  5.  Dezember  2005  (BGBl.  I  S.  3202;
 2006  I  S.  431;  2007  I  S.  1781),  die  zuletzt  durch  Artikel  8
 des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  2248)  ge-
 ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Das  Berufungsgericht  hat  die  Berufung  durch  ein-
 stimmigen  Beschluss  unverzüglich  zurückzuweisen,
 wenn es davon überzeugt ist, dass

 1.  die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat,

 2.  die  Rechtssache  keine  grundsätzliche  Bedeutung
 hat,

 3.  die  Fortbildung  des  Rechts  oder  die  Sicherung
 einer  einheitlichen  Rechtsprechung  eine  Entschei-
 dung des Berufungsgerichts nicht erfordert und

 4.  eine  mündliche  Verhandlung  nicht  angemessen
 ist.“

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Ein  anfechtbarer  Beschluss  hat  darüber  hinaus  eine
 Bezugnahme  auf  die  tatsächlichen  Feststellungen  im
 angefochtenen  Urteil  mit  Darstellung  etwaiger  Ände-
 rungen oder Ergänzungen zu enthalten.“

 2.  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Gegen  den  Beschluss  steht  dem  Berufungsführer
 das  Rechtsmittel  zu,  das  bei  einer  Entscheidung  durch
 Urteil zulässig wäre.“

 Artikel 2

 Änderung der Insolvenzordnung

 §  7  der  Insolvenzordnung  vom  5.  Oktober  1994  (BGBl.  I
 S.  2866),  die  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  9.  De-
 zember  2010  (BGBl.  I  S.  1885)  geändert  worden  ist,  wird
 aufgehoben.

 Artikel 3

 Änderung des Gesetzes betreffend die
 Einführung der Zivilprozessordnung

 Das  Gesetz  betreffend  die  Einführung  der  Zivilprozess-
 ordnung  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungs-
 nummer  310-2,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das
 zuletzt  durch  Artikel  9  Absatz  3  des  Gesetzes  vom  30.  Juli

 2009  (BGBl.  I  S.  2449)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  26  Nummer  8  wird  die  Angabe  „2011“  durch  die  An-
 gabe  „2013“  ersetzt.

 2.  Nach §  38 wird folgender §  38a eingefügt:

 „§  38a

 Für  Zurückweisungsbeschlüsse,  die  vor  dem  …  [ein-
 setzen:  Datum  des  Inkrafttretens  des  Gesetzes  zur  Ände-
 rung  des  §  522  der  Zivilprozessordnung]  erlassen  wur-
 den,  ist  §  522  Absatz  3  in  der  vor  dem  …  [einsetzen:
 Datum  des  Inkrafttretens  des  Gesetzes  zur  Änderung  des
 §  522  der  Zivilprozessordnung]  geltenden  Fassung  wei-
 ter anzuwenden.“

 Artikel 4

 Änderung des Einführungsgesetzes
 zur Insolvenzordnung

 Das  Einführungsgesetz  zur  Insolvenzordnung  vom  5.  Ok-
 tober  1994  (BGBl.  I  S.  2911),  das  zuletzt  durch  Artikel  3  des
 Gesetzes  vom  22.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  2248)  geän-
 dert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Artikel 102 §  7 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  §§  574  bis  577  der  Zivilprozessordnung  gelten  ent-
 sprechend.“

 2.  Vor  Artikel  104  wird  folgender  Artikel  103  …  [einsetzen:
 bei  der  Verkündung  nächster  freier  Buchstabenzusatz]
 eingefügt:

 „Artikel 103 …
 [einsetzen: bei der Verkündung nächster

 freier Buchstabenzusatz]

 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Änderung des
 §  522 der Zivilprozessordnung

 Für  Entscheidungen  über  die  sofortige  Beschwerde  nach
 §  6  der  Insolvenzordnung,  bei  denen  die  Frist  des  §  575  der
 Zivilprozessordnung  am  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkraft-
 tretens  des  Gesetzes  zur  Änderung  des  §  522  der  Zivilpro-
 zessordnung]  noch  nicht  abgelaufen  ist,  ist  die  Insolvenzord-
 nung  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens
 des  Gesetzes  zur  Änderung  des  §  522  der  Zivilprozessord-
 nung]  geltenden  Fassung  weiter  anzuwenden.  Für  Entschei-
 dungen  über  die  sofortige  Beschwerde  nach  Artikel  102  §  7
 Satz  1  des  Einführungsgesetzes  zur  Insolvenzordnung  gilt
 Satz 1 entsprechend.“

 Artikel 5

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Ausgangslage

 Am  1.  Januar  2002  trat  das  Gesetz  zur  Reform  des  Zivilpro-
 zesses  vom  27.  Juli  2001  in  Kraft  (BGBl.  I  S.  1887).  Das  Ge-
 setz  bewirkte  eine  grundlegende  Strukturreform  des  Zivil-
 prozesses;  insbesondere  wurden  die  Rechtsmittel  der
 Berufung,  Revision  und  Beschwerde  von  Grund  auf  neu  ge-
 staltet.

 Seitdem  muss  das  Berufungsgericht  gemäß  §  522  Absatz  2
 der  Zivilprozessordnung  (ZPO)  eine  Berufung  durch  Be-
 schluss  zurückweisen,  wenn  es  davon  überzeugt  ist,  dass  die
 Berufung  keine  Aussicht  auf  Erfolg  hat,  die  Rechtssache  kei-
 ne  grundsätzliche  Bedeutung  hat  und  die  Fortbildung  des
 Rechts  oder  die  Sicherung  einer  einheitlichen  Rechtspre-
 chung  eine  Entscheidung  des  Berufungsgerichts  nicht  erfor-
 dert.  Mit  der  Vorschrift  war  die  gesetzgeberische  Absicht
 verbunden,  offensichtlich  unbegründete  Berufungen  mög-
 lichst  frühzeitig  zu  entscheiden  und  dadurch  das  Berufungs-
 verfahren  in  eindeutig  gelagerten  Fällen  im  Interesse  des  Be-
 rufungsgegners zu beschleunigen.

 Die  Beschlusszurückweisung  setzt  nach  §  522  Absatz  2  Satz  2
 ZPO  voraus,  dass  das  Berufungsgericht  oder  der  Vorsitzende
 die  Parteien  zuvor  auf  die  in  Aussicht  genommene  Zurück-
 weisung  der  Berufung  und  die  Gründe  hierfür  hingewiesen
 und  dem  Berufungsführer  binnen  einer  zu  bestimmenden
 Frist  Gelegenheit  zur  Stellungnahme  gegeben  hat.  Der  Beru-
 fungsführer  soll  damit  die  Möglichkeit  erhalten,  dem  Beru-
 fungsgericht  Gesichtspunkte  zu  unterbreiten,  die  seiner  Auf-
 fassung  nach  an  der  Beschlusszurückweisung  hindern.  Nach
 §  522  Absatz  2  Satz  3  ZPO  ist  der  Zurückweisungsbeschluss
 zu  begründen,  soweit  die  Gründe  für  die  Zurückweisung
 nicht  bereits  in  dem  Hinweis  des  Gerichts  enthalten  sind.  Da-
 mit  soll  sichergestellt  werden,  dass  der  unterliegende  Beru-
 fungsführer  über  die  wesentlichen  Gründe  für  die  Erfolg-
 losigkeit  seines  Rechtsmittels  unterrichtet  wird.  Gemäß
 §  522  Absatz  3  ZPO  ist  der  Beschluss  unanfechtbar.  Dieser
 führt  unmittelbar  die  Rechtskraft  des  angefochtenen  Urteils
 herbei.

 Der  einstimmig  zu  fassende  Zurückweisungsbeschluss  ist
 nicht  an  eine  Streitwertgrenze  gebunden.  Bei  Vorliegen  der
 gesetzlichen  Voraussetzungen  haben  die  Gerichte  durch  Zu-
 rückweisungsbeschluss  zu  entscheiden;  ein  richterliches  Er-
 messen besteht insoweit nicht.

 Aus  der  Zivilgerichtsstatistik  geht  hervor,  dass  die  Land-  und
 Oberlandesgerichte  in  sehr  unterschiedlichem  Maße  von
 dem  Zurückweisungsbeschluss  Gebrauch  machen,  obwohl
 es  keinen  Ermessensspielraum  gibt.  Die  Quoten  der  Erledi-
 gung  durch  Zurückweisungsbeschluss  in  Bezug  auf  alle  erle-
 digten  Berufungssachen  bewegen  sich  auf  der  Ebene  der
 Landgerichte  im  Jahr  2009  zwischen  6,4  Prozent  (OLG-Be-
 zirk  Karlsruhe)  und  23,8  Prozent  (OLG-Bezirk  Braun-
 schweig)  und  auf  der  Ebene  der  Oberlandesgerichte  zwi-
 schen  9,1  Prozent  (OLG  Hamm)  und  27,1  Prozent  (OLG
 Rostock).  Der  Bundesdurchschnitt  liegt  bei  14,2  Prozent  für
 die  Landgerichte  und  16,1  Prozent  für  die  Oberlandesgerich-

 te.  Die  gravierenden  regionalen  Unterschiede  in  der  Anwen-
 dungspraxis  der  Berufungsgerichte  waren  auch  Gegenstand
 einer  Plenardebatte  am  5.  März  2009  im  Deutschen  Bundes-
 tag  über  einen  Gesetzesantrag  der  Fraktion  der  FDP  (Bun-
 destagsdrucksache  16/11457),  der  die  Einführung  einer
 Rechtsbeschwerde  gegen  den  bislang  unanfechtbaren  Zu-
 rückweisungsbeschluss vorsah.

 Die  Gründe  für  die  unterschiedliche  und  uneinheitliche
 Handhabung  des  §  522  Absatz  2  ZPO  sind  vielfältig.  Aus  der
 allgemeinen  Justizstatistik,  die  jährlich  vom  Statistischen
 Bundesamt  herausgegeben  wird,  lassen  sich  hierzu  nur  we-
 nige  Erkenntnisse  gewinnen.  Gesichert  ist  lediglich,  dass  die
 Zahl  der  nach  §  522  Absatz  2  ZPO  eingeleiteten  Verfahren
 noch  wesentlich  höher  liegt,  weil  die  Berufung  auf  einen
 Hinweisbeschluss  nach  §  522  Absatz  2  Satz  2  ZPO  häufig
 zurückgenommen  wird.  Da  die  bundesweite  Rücknahme-
 quote  mit  31,3  Prozent  bei  den  Landgerichten  und  29,6  Pro-
 zent  bei  den  Oberlandesgerichten  außerordentlich  hoch  ist,
 kann  die  Quote  der  nach  §  522  Absatz  2  ZPO  eingeleiteten
 Verfahren  im  Bundesdurchschnitt  auf  mehr  als  25  Prozent  al-
 ler Berufungsverfahren geschätzt werden.

 II.  Zielsetzung des Entwurfs

 Der  Entwurf  wirkt  der  bisher  unterschiedlichen  Anwendungs-
 praxis  der  Berufungsgerichte  entgegen.  Er  führt  für  Zurück-
 weisungsbeschlüsse  mit  einer  Beschwer  über  20  000  Euro
 das  Rechtsmittel  der  Nichtzulassungsbeschwerde  ein.  Damit
 ist  in  dem  höheren  Streitwertsegment  die  Anfechtbarkeit  von
 Berufungsurteil  und  Zurückweisungsbeschluss  in  gleicher
 Weise  ausgestaltet.  Die  uneinheitliche  Praxis  bei  der  Anwen-
 dung  des  §  522  Absatz  2  ZPO  wirkt  sich  dann  auf  die  An-
 fechtbarkeit  der  Entscheidung  der  Berufungsgerichte  nicht
 mehr aus.

 Der  Bundesgerichtshof  (BGH)  hat  auf  eine  Nichtzulassungs-
 beschwerde  hin  zu  prüfen,  ob  in  der  durch  Zurückweisungs-
 beschluss  entschiedenen  Berufungssache  Revisionszulas-
 sungsgründe  gemäß  §  543  Absatz  2  ZPO  vorliegen,  die  nach
 §  522  Absatz  2  Nummer  2  und  3  ZPO  eine  Entscheidung
 durch  Zurückweisungsbeschluss  ausgeschlossen  hätten.  Lie-
 gen  diese  Zulassungsgründe  vor,  ist  die  Revision  zuzulassen.
 Der  BGH  prüft  in  dem  sich  gemäß  §  544  Absatz  6  anschlie-
 ßenden  Revisionsverfahren  den  Zurückweisungsbeschluss
 auf  die  Verletzung  des  sachlichen  und  formellen  Rechts.  Da-
 mit  wird  die  höchstrichterliche  Kontrolle  über  die  Spruch-
 praxis  der  Berufungsgerichte  im  oberen  Streitwertsegment
 in vollem Umfang wiederhergestellt.

 Zudem  muss  das  Berufungsgericht  künftig  einstimmig  fest-
 stellen,  dass  die  Sache  keiner  mündlichen  Verhandlung  be-
 darf,  bevor  durch  Zurückweisungsbeschluss  entschieden
 werden darf.

 Des  Weiteren  wird  die  Vorschrift  nun  noch  deutlicher  als
 zwingende  formuliert,  um  klarzustellen,  dass  die  Berufungs-
 gerichte  keinen  Ermessensspielraum  haben,  wenn  die  Vo-
 raussetzungen des §  522 Absatz 2 ZPO vorliegen.
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III.  Gesetzgebungszuständigkeit;  Vereinbarkeit  mit  dem
 Recht  der  Europäischen  Union  und  völkerrechtli-
 chen  Verträgen,  die  die  Bundesrepublik  Deutschland
 abgeschlossen hat

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  folgt  aus  Artikel  74
 Absatz  1  Nummer  1  des  Grundgesetzes  (gerichtliches  Ver-
 fahren).

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union
 und  völkerrechtlichen  Verträgen,  die  die  Bundesrepublik
 Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

 IV.  Gesetzesfolgen; Nachhaltigkeitsaspekte;
 Bürokratiekosten

 Durch  die  Einführung  der  Nichtzulassungsbeschwerde  ge-
 gen  Zurückweisungsbeschlüsse  mit  einer  Beschwer  über
 20  000  Euro  werden  nach  dem  Stand  von  2009  von  den
 8  411  erlassenen  Zurückweisungsbeschlüssen  der  Oberlan-
 desgerichte  3  869  anfechtbar.  Dies  entspricht  einer  Quote
 von  46  Prozent.  Auf  der  Ebene  der  Landgerichte  werden
 lediglich  68  von  8  407  erlassenen  Zurückweisungsbeschlüs-
 sen anfechtbar.

 Wie  viele  Nichtzulassungsbeschwerden  gegen  Zurückwei-
 sungsbeschlüsse  beim  BGH  eingehen  werden,  lässt  sich
 nicht  genau  abschätzen.  Einen  gewissen  Anhaltspunkt  gibt
 die  Rechtsmittelquote  für  die  Nichtzulassungsbeschwerde
 gegen  Berufungsurteile.  Diese  lag  im  Jahre  2009  bei  rund
 33,3  Prozent  (auf  7  088  anfechtbare  Berufungsurteile  kamen
 2  361  Nichtzulassungsbeschwerden).  Tendenziell  dürften
 die  durch  Zurückweisungsbeschluss  entschiedenen  Beru-
 fungssachen  aber  eindeutiger  und  damit  deutlich  weniger
 rechtsmittelanfällig  sein,  so  dass  von  einer  erheblich  niedri-
 geren  Anfechtungsquote  auszugehen  ist.  Im  Ergebnis  dürf-
 ten  nicht  mehr  als  750  zusätzliche  Nichtzulassungs-
 beschwerden  pro  Jahr  zum  BGH  gelangen.  Dies  entspräche
 einer  Steigerung  von  rund  15  Prozent,  bezogen  auf  alle  Ein-
 gänge  bei  den  Zivilsenaten  des  BGH  (5  152  Revisionen,
 Nichtzulassungsbeschwerden  und  Rechtsbeschwerden  im
 Jahre  2009).  Die  Mehrbelastung  dürfte  bei  allen  Zivilsenaten
 gleichmäßig  anfallen,  da  die  Sachen  thematisch  nicht  be-
 schränkt sind.

 Auf  der  anderen  Seite  besteht  für  die  zulassungsfreie  Rechts-
 beschwerde  in  Insolvenzsachen  nach  §  7  der  Insolvenzord-
 nung  (InsO)  kein  praktisches  Bedürfnis  mehr,  weil  die  Zu-
 lassungsgründe  in  §  543  Absatz  2  und  §  574  Absatz  2  ZPO
 durch  die  Rechtsprechung  des  BGH  mittlerweile  hinrei-
 chend  konturiert  sind.  Deshalb  können  die  Voraussetzungen
 für  die  Statthaftigkeit  der  Rechtsbeschwerde  nach  §  7  InsO
 eingeschränkt  werden.  Dadurch  wird  der  BGH  gleichzeitig
 partiell  entlastet.  Eine  solche  Einschränkung  wird  bereits  seit
 längerem  gefordert,  da  der  zuständige  Zivilsenat  seit  Jahren
 mit  diesen  Rechtsbeschwerden  stark  belastet  ist.  2009  entfie-
 len  auf  den  zuständigen  Zivilsenat  20,9  Prozent  der  insge-
 samt  beim  BGH  eingegangenen  Rechtsbeschwerden,  davon
 waren  73  Prozent  (209)  Rechtsbeschwerden  nach  der  Insol-
 venzordnung.  Diese  sind  seit  dem  1.  Januar  2002  nicht  mehr
 von einer Zulassung abhängig.

 Das  verbleibende  Mehraufkommen  bei  den  Zivilsenaten  des
 BGH  lässt  sich  voraussichtlich  in  Anbetracht  der  seit  dem
 Jahr  2002  deutlich  zurückgegangenen  Anzahl  der  Revisio-
 nen  mit  den  vorhandenen  Personalkapazitäten  bewältigen,
 zumal  der  BGH  über  eine  Nichtzulassungsbeschwerde  ohne

 mündliche  Verhandlung  entscheiden  kann  und  der  Beschluss
 gemäß  §  544  Absatz  4  ZPO  regelmäßig  nicht  begründet  wer-
 den muss.

 Personelle  Mehrbelastungen  werden  teilweise  kompensiert,
 indem  in  Insolvenzsachen  die  Rechtsbeschwerde  nur  noch
 eingeschränkt  statthaft  ist.  Der  Entwurf  hat  mithin  keine  be-
 lastenden Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.

 Die  Berufungsgerichte  werden  durch  den  im  Entwurf  vorge-
 sehenen  Ausschluss  des  Zurückweisungsbeschlusses  bei  ge-
 botener  mündlicher  Verhandlung  nur  unwesentlich  zusätz-
 lich  belastet.  Der  Entwurf  hat  daher  keine  Auswirkungen  auf
 die Haushalte der Länder.

 Auswirkungen  auf  die  Wirtschaft,  auf  Einzelpreise  und  auf
 das  Preisniveau  sind  durch  den  Entwurf  nicht  zu  erwarten.
 Spezifische  verbraucherpolitische  Auswirkungen  hat  dieser
 Entwurf nicht.

 Der  Gesetzentwurf  steht  im  Einklang  mit  den  Leitgedanken
 der  Bundesregierung  zur  nachhaltigen  Entwicklung  im  Sin-
 ne  der  nationalen  Nachhaltigkeitsstrategie.  Er  sieht  Rege-
 lungen  vor,  die  die  höchstrichterliche  Kontrolle  über  die
 Spruchpraxis  der  Berufungsgerichte  bei  einer  Beschwer  von
 über  20  000  Euro  in  vollem  Umfang  wiederherstellt  und  da-
 mit  zu  einer  Verbesserung  des  Rechtsschutzes  der  Bürgerin-
 nen  und  Bürger  auch  durch  die  Sicherung  einer  einheitlichen
 Rechtsprechung beiträgt.

 Es  werden  keine  Informationspflichten  für  Unternehmen,
 Bürgerinnen  und  Bürger  oder  die  Verwaltung  eingeführt,
 vereinfacht oder abgeschafft.

 V.  Geschlechterspezifische Auswirkungen

 Der  Entwurf  hat  keine  geschlechtsspezifischen  Auswirkun-
 gen.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung der Zivilprozessordnung)

 Zu Nummer 1 Buchstabe a  (§  522 Absatz 2 Satz 1)

 Die  geänderte  Formulierung  des  Rechtsfolgenausspruchs  in
 Absatz  2  Satz  1  unterstreicht  den  zwingenden  Charakter  der
 Norm.  Liegen  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  2  Satz  1
 Nummer  1  bis  4  vor,  hat  das  Berufungsgericht  die  Berufung
 zurückzuweisen,  ohne  dass  ein  Ermessensspielraum  besteht.

 Als  weitere  Voraussetzung  für  den  Erlass  eines  Zurückwei-
 sungsbeschlusses  wird  in  Absatz  2  Satz  1  Nummer  4  be-
 stimmt,  dass  das  Berufungsgericht  eine  mündliche  Verhand-
 lung  einstimmig  nicht  für  angemessen  erachtet.  Diese
 Regelung  ist  an  die  Rechtslage  im  verwaltungsgerichtlichen
 Berufungsverfahren,  §  130a  Satz  1  der  Verwaltungsgerichts-
 ordnung  (VwGO)  angelehnt.  Die  zusätzliche  Voraussetzung
 für  einen  Zurückweisungsbeschluss  dient  dem  Schutz  des
 Berufungsführers.  Über  die  von  ihm  eingelegte  Berufung
 soll,  auch  wenn  sein  Rechtsmittel  letztlich  ohne  Aussicht  auf
 Erfolg  ist,  mündlich  verhandelt  werden,  wenn  dies  aus  ande-
 ren  Gründen  angebracht  erscheint,  insbesondere  wenn  die
 Rechtsverfolgung  für  ihn  existenzielle  Bedeutung  hat  (z.  B.
 in  Arzthaftungssachen)  oder  wenn  das  Urteil  erster  Instanz
 zwar  im  Ergebnis  richtig,  aber  unzutreffend  begründet  ist.  In
 diesen  Fällen  kann  ein  anerkennenswertes  Bedürfnis  beste-
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hen,  mündlich  zu  verhandeln,  auch  wenn  das  Rechtsmittel
 aussichtslos  und  eine  Revision  mangels  Grundsatzbedeu-
 tung  nicht  zuzulassen  ist.  Der  Berufungsführer  kann  die
 Gründe  für  eine  mündliche  Verhandlung  bereits  in  der  Beru-
 fungsbegründung  oder  aber  als  Reaktion  auf  einen  Hinweis-
 beschluss  nach  §  522  Absatz  2  Satz  2  vortragen  und  die
 Durchführung einer mündlichen Verhandlung anregen.

 Zu Nummer 1 Buchstabe b  (§  522 Absatz 2 Satz 4 – neu)

 Die  Vorschrift  ergänzt  mit  Blick  auf  die  künftige  Anfechtbar-
 keit  den  notwendigen  Inhalt  eines  Zurückweisungsbeschlus-
 ses.  Ein  anfechtbarer  Beschluss  hat  künftig  die  Bezugnahme
 auf  den  erstinstanzlichen  Tatbestand  mit  Darstellung  der  et-
 waigen  Änderungen  und  Ergänzungen  zu  enthalten.  Dies
 entspricht  dem  notwendigen  Inhalt  eines  anfechtbaren  Beru-
 fungsurteils  gemäß  §  540  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1.  Aus
 dieser  Bezugnahme  müssen  sich  die  tatsächlichen  Grundla-
 gen  der  Entscheidung  für  den  Bundesgerichtshof  zweifels-
 frei ergeben.

 Die  Bezugnahme  kann  –  wie  beim  Berufungsurteil  –  durch
 Änderungen  oder  Ergänzungen  modifiziert  werden.  Zwar
 wird  das  Berufungsgericht,  wenn  es  durch  Zurückweisungs-
 beschluss  entscheidet,  in  der  Regel  keine  Änderungen  oder
 Ergänzungen  der  erstinstanzlichen  Feststellungen  vorneh-
 men;  denkbar  ist  jedoch,  dass  das  Berufungsgericht  Veran-
 lassung  hat,  eine  Klarstellung  der  tatsächlichen  Grundlagen
 der  Entscheidung  des  Rechtsstreits  vorzunehmen.  Dies  soll
 dem  Berufungsgericht  nicht  durch  eine  zu  enge  Fassung  des
 Gesetzes verwehrt werden.

 Zu Nummer 2  (§  522 Absatz 3)

 Der  neue  §  522  Absatz  3  Satz  1  führt  gegen  einen  Zurück-
 weisungsbeschluss  das  Rechtsmittel  ein,  das  bei  einer  Ent-
 scheidung  durch  Urteil  zulässig  wäre.  Dies  entspricht  dem
 Rechtsgedanken  der  Regelung  des  §  130a  Satz  2  in  Verbin-
 dung  mit  §  125  Absatz  2  Satz  4  VwGO  für  die  Entscheidung
 des  Oberverwaltungsgerichts  über  eine  Berufung  durch  Be-
 schluss.  Das  Regelungsvorbild  ist  sprachlich  überarbeitet
 worden.

 Nach  §  522  Absatz  3  Satz  1  –  neu  –  ist  die  Nichtzulassungs-
 beschwerde  das  statthafte  Rechtsmittel  gegen  einen  Zurück-
 weisungsbeschluss.  Bei  einer  Entscheidung  durch  Urteil,
 hätte  das  Berufungsgericht  die  Revision  nicht  zugelassen,
 weil  es  das  Vorliegen  der  Revisionszulassungsgründe  gemäß
 §  543  Absatz  2  (Grundsatzbedeutung,  Notwendigkeit  der
 Rechtsfortbildung  oder  Sicherung  einer  einheitlichen  Recht-
 sprechung)  verneint  hat.  Andernfalls  hätte  es  wegen  §  522
 Absatz  2  Nummer  2  und  3  gar  nicht  durch  Zurückweisungs-
 beschluss  entscheiden  dürfen.  Die  Nichtzulassung  der  Revi-
 sion  in  einem  Berufungsurteil  unterliegt  gemäß  §  544  Ab-
 satz 1 der Beschwerde.

 Auf  die  Nichtzulassungsbeschwerde  überprüft  der  BGH  den
 Zurückweisungsbeschluss  wie  ein  Berufungsurteil  auf  das
 Vorliegen  der  Zulassungsgründe  in  §  543  Absatz  2.  Der
 BGH  nimmt  diese  Prüfung  auf  Grund  der  Erkenntnisse  vor,
 die  ihm  durch  das  erstinstanzliche  Urteil,  den  Hinweisbe-
 schluss  nach  §  522  Absatz  2  Satz  1  sowie  den  Zurückwei-
 sungsbeschluss  nach  §  522  Absatz  2  Satz  2  zulässigerweise
 vorliegen.  Liegen  nach  dem  Ergebnis  dieser  Prüfung  Zulas-
 sungsgründe  vor,  ist  die  Revision  zuzulassen.  Der  BGH  prüft
 in  dem  sich  gemäß  §  544  Absatz  6  anschließenden  Revi-

 sionsverfahren  die  Gründe  des  Zurückweisungsbeschlusses
 und  die  in  diesem  Beschluss  jedenfalls  im  Ergebnis  für  rich-
 tig  erklärte  Tatsachenfeststellung  und  Rechtsanwendung  der
 ersten  Instanz  vollumfänglich  auf  die  Verletzung  des  sach-
 lichen und formellen Rechts.

 Weil  der  Zurückweisungsbeschluss  an  die  Stelle  des  Beru-
 fungsurteils  tritt,  ist  es  aus  systematischen  Gründen  vorzu-
 ziehen,  die  Nichtzulassungsbeschwerde  und  nicht  die
 Rechtsbeschwerde  als  das  statthafte  Rechtsmittel  einzufüh-
 ren.  Die  Rechtsbeschwerde  in  den  §§  574  ff.  ist  als  Rechts-
 mittel  gegen  Neben-  und  Zwischenentscheidungen  im  Zivil-
 prozess  konzipiert  und  daher  nicht  das  systematisch  richtige
 Rechtsmittel  gegen  den  Zurückweisungsbeschluss,  der  die
 Instanz  abschließt.  Die  im  Entwurf  vorgesehene  Lösung  ge-
 währleistet,  dass  Zurückweisungsbeschlüsse  und  Berufungs-
 urteile in gleichem Umfang überprüfbar sind.

 Die  in  §  522  Absatz  3  Satz  1  –  neu  –  vorgesehene  Gleichstel-
 lung  zwischen  Zurückweisungsbeschluss  und  Berufungsur-
 teil  bewirkt  zudem,  dass  die  Wertgrenze  des  §  26  Nummer  8
 des  Gesetzes  betreffend  die  Einführung  der  Zivilprozessord-
 nung  in  Höhe  von  20  000  Euro  auch  für  die  Anfechtbarkeit
 von  Zurückweisungsbeschlüssen  gilt.  Die  Geltungsdauer
 dieser  Wertgrenze  wird  durch  Artikel  3  Nummer  1  des  Ent-
 wurfs bis Ende 2013 verlängert.

 Gemäß  §  708  Nummer  10  sind  Berufungsurteile  in  vermö-
 gensrechtlichen  Streitigkeiten  ohne  Sicherheitsleistung  für
 vorläufig  vollstreckbar  zu  erklären.  Die  Vorschrift  wird  er-
 weiternd  auf  die  erstinstanzlichen  Urteile  angewandt,  die
 durch  Zurückweisung  der  Berufung  bestätigt  werden.  Der
 dahinter  stehende  Rechtsgedanke  ist  auf  die  Zurückwei-
 sungsbeschlüsse  übertragbar.  Eine  eigene  Regelung  für  die
 vorläufige  Vollstreckbarkeit  der  durch  einen  anfechtbaren
 Zurückweisungsbeschluss  bestätigten  erstinstanzlichen  Ur-
 teile ist nicht erforderlich.

 Zu Artikel 2  (Änderung der Insolvenzordnung)

 Mit  der  Insolvenzordnung  wurden  teilweise  für  das  deutsche
 Recht  völlig  neue  Wege  beschritten.  Zu  nennen  ist  in  diesem
 Zusammenhang  etwa  das  Insolvenzplanverfahren  und  die
 Restschuldbefreiung.  Es  war  somit  nahezu  zwingend,  dass
 mit  der  Umsetzung  dieses  neuen  Rechts  in  der  Praxis  zahl-
 reiche  Streitfragen  auftreten  würden,  die  einer  höchstrichter-
 lichen  Klärung  zugeführt  werden  mussten.  Dies  betraf  insbe-
 sondere  Fragen  des  Verbraucherinsolvenzverfahrens,  der
 Stundung  der  Verfahrenskosten,  der  Insolvenzanfechtung
 sowie  der  Vergütung  des  Insolvenzverwalters.  Nachdem  die
 Insolvenzordnung  nun  über  zehn  Jahre  in  Kraft  ist,  sind  die
 wesentlichen  Streitfragen  geklärt,  so  dass  nun  das  allgemei-
 ne  Rechtsbeschwerdeverfahren  für  den  Bereich  der  Insol-
 venzordnung anwendbar sein soll.

 Durch  die  Aufhebung  von  §  7  wird  die  zulassungsfreie
 Rechtsbeschwerde  zum  BGH  gegen  Entscheidungen  der  Be-
 schwerdegerichte  in  Insolvenzsachen  abgeschafft.  Es  gelten
 damit  über  §  4  im  Hinblick  auf  die  Anfechtbarkeit  von  Be-
 schwerdeentscheidungen  in  Insolvenzsachen  ausschließlich
 die  allgemeinen  Regeln  der  Zivilprozessordnung.  Die
 Rechtsbeschwerde  ist  gemäß  §  574  Absatz  1  Nummer  2
 ZPO  nur  noch  statthaft,  wenn  das  Beschwerdegericht  sie  im
 Beschluss  zugelassen  hat.  Die  Zulassungsgründe  in  §  543
 Absatz  2  und  §  574  Absatz  2  ZPO  sind  durch  die  Rechtspre-
 chung  des  BGH  mittlerweile  hinreichend  konturiert.  Es  ist
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daher  sichergestellt,  dass  auch  nach  Einführung  der
 Zulassungsrechtsbeschwerde  die  Fälle,  die  eine  höchstrich-
 terliche  Entscheidung  in  der  Sache  rechtfertigen,  zum  BGH
 gelangen.  Die  Klärung  von  Grundsatzfragen  in  Insolvenzsa-
 chen  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  und  zur  Fortbildung  des
 Insolvenzrechts  bleibt  gewährleistet.  Gleichzeitig  ist  mit  der
 Änderung  keine  Einbuße  an  Rechtsschutzgewährung  ver-
 bunden.  Es  stellt  für  den  Rechtssuchenden  keine  Einschrän-
 kung  dar,  wenn  eine  Rechtsbeschwerde,  die  keine  grundsätz-
 liche  Bedeutung  hat  und  bei  der  keine  Entscheidung  des
 Rechtsbeschwerdegerichts  zur  Fortbildung  des  Rechts  oder
 zur  Sicherung  einer  einheitlichen  Rechtsprechung  erforder-
 lich  ist,  nicht  erst  durch  eine  dritte  Instanz  auf  Kosten  des
 Rechtssuchenden  als  unzulässig  verworfen  wird,  sondern
 bereits vom Beschwerdegericht nicht zugelassen wird.

 Mit  einer  solchen  Rechtsänderung  ist  auch  eine  deutliche
 Entlastung  für  den  BGH  verbunden,  so  dass  dies  eine  par-
 tielle  Kompensation  für  die  mit  der  Änderung  von  §  522
 ZPO  zu  erwartende  zusätzliche  Belastung  für  den  BGH  be-
 deutet.  Der  Gesetzentwurf  sieht  deshalb  vor,  die  Vorausset-
 zungen  für  die  Statthaftigkeit  der  Rechtsbeschwerde  nach
 §  7  einzuschränken.  Eine  solche  Einschränkung  wird  bereits
 seit  längerem  gefordert,  da  der  zuständige  Zivilsenat  seit
 Jahren  mit  diesen  Rechtsbeschwerden  stark  belastet  ist.  2009
 entfielen  auf  den  zuständigen  Zivilsenat  20,9  Prozent  der
 insgesamt  beim  BGH  eingegangenen  Rechtsbeschwerden,
 davon  waren  73  Prozent  (209)  Rechtsbeschwerden  nach  der
 Insolvenzordnung.  Diese  sind  seit  dem  1.  Januar  2002  nicht
 mehr von einer Zulassung abhängig.

 Zu Artikel 3  (Änderung  des  Gesetzes  betreffend
 die  Einführung  der  Zivilprozessord-
 nung)

 Zu Nummer 1  (§  26 Nummer 8)

 Gemäß  §  26  Nummer  8  Satz  1  ist  die  Nichtzulassungsbe-
 schwerde  zum  BGH  nach  §  544  ZPO  nur  bei  Beschwerde-
 werten  von  mehr  als  20  000  Euro  eröffnet.  Diese  Regelung
 hat  sich  bewährt.  Die  Belastung  der  Zivilsenate  des  BGH  mit
 Nichtzulassungsbeschwerden  hat  sich  seit  dem  Jahre  2005
 auf  einem  unbedenklichen  Niveau  stabilisiert.  Mit  der  vor-
 liegenden  Änderung  wird  die  Geltung  der  Streitwertgrenze
 um  weitere  zwei  Jahre  bis  zum  31.  Dezember  2013  verlän-
 gert.

 Zu Nummer 2  (§  38a – neu)

 Durch  die  Übergangsvorschrift  wird  klargestellt,  dass  ein
 Rechtsmittel  nur  gegen  solche  Zurückweisungsbeschlüsse
 gegeben  ist,  die  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  erlassen
 werden.  Eine  rückwirkende  Anwendung  des  neuen  §  522
 Absatz  3  ZPO  wird  damit  aus  Gründen  des  Vertrauensschut-

 zes  ausgeschlossen.  Wird  gegen  einen  vor  Inkrafttreten  die-
 ses  Gesetzes  erlassenen  Zurückweisungsbeschluss  eine  An-
 hörungsrüge  nach  §  321a  ZPO  eingelegt,  begründet  dies  nur
 dann  die  Anfechtbarkeit  des  Beschlusses,  wenn  das  Beru-
 fungsgericht  nach  Inkrafttreten  einen  neuen  Beschluss  er-
 lässt.

 Zu Artikel 4  (Änderung  des  Einführungsgesetzes
 zur Insolvenzordnung – EGInsO)

 Zu Nummer 1  (Artikel 102)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung.  Artikel  102  betrifft
 die  Durchführung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1346/2000  über
 Insolvenzverfahren  (EUInsVO).  Artikel  102  §§  5  und  6  be-
 treffen  das  Verfahren  und  die  Zuständigkeit  der  öffentlichen
 Bekanntmachung  des  wesentlichen  Inhaltes  der  Entschei-
 dung  über  die  Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  nach  Arti-
 kel  21  EUInsVO  und  der  Eintragung  der  Eröffnung  des
 Hauptverfahrens  in  öffentliche  Bücher  und  Register  nach
 Artikel  22  EUInsVO.  Gemäß  Artikel  102  §  7  Satz  1  findet
 gegen  die  Entscheidungen  des  Insolvenzgerichtes  nach  die-
 sen  Vorschriften  die  sofortige  Beschwerde  statt.  Durch  den
 Verweis  in  Artikel  102  §  7  Satz  2  –  alt  –  auf  die  Vorschrift
 des  §  7  InsO  war  gegen  diese  Entscheidungen  die  Rechtsbe-
 schwerde  gegeben.  Aufgrund  der  Aufhebung  von  §  7  InsO
 wurde  dieser  Verweis  gegenstandslos  und  in  Artikel  102  §  7
 Satz  2  –  neu  –  werden  nunmehr  die  Vorschriften  der  Zivil-
 prozessordnung  über  die  Rechtsbeschwerde  für  entspre-
 chend  anwendbar  erklärt.  Damit  ist  die  Rechtsbeschwerde
 gegen  Entscheidungen  des  Insolvenzgerichts  nach  Artikel
 102  §  5  oder  §  6  künftig  auch  nur  statthaft,  wenn  das  Be-
 schwerdegericht sie zulässt.

 Zu Nummer 2  (Artikel  103  …  [einsetzen:  bei  Verkün-
 dung nächster freier Buchstabenzusatz])

 Die  Übergangsvorschrift  in  Satz  1  stellt  klar,  dass  eine  Zulas-
 sung  der  Rechtsbeschwerde  nur  gegen  solche  Entscheidun-
 gen  über  die  sofortige  Beschwerde  nach  §  6  InsO  erforder-
 lich  ist,  die  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  erlassen
 werden.  Für  Entscheidungen  über  die  sofortige  Beschwerde,
 die  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  erlassen  wurden
 und  bei  denen  die  Notfrist  des  §  575  Absatz  1  ZPO  noch
 nicht  abgelaufen  ist,  ist  die  Rechtsbeschwerde  gemäß  §  7
 InsO  weiter  zulassungsfrei.  Satz  2  stellt  dies  für  die  Ent-
 scheidungen  über  die  sofortige  Beschwerde  nach  Artikel  102
 §  7 Satz 1 EGInsO klar.

 Zu Artikel 5  (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Gesetzentwurf  auf
 Bürokratiekosten  geprüft,  die  durch  Informationspflichten
 begründet werden.

 Mit  dem  Gesetz  werden  keine  Informationspflichten  für  die
 Wirtschaft,  die  Verwaltung  und  Bürgerinnen  und  Bürger  ein-
 geführt,  geändert  oder  aufgehoben.  Es  entstehen  keine  neuen
 Bürokratiekosten  für  Wirtschaft,  Verwaltung  und  Bürgerin-
 nen und Bürger.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrages  daher  keine  Bedenken  gegen  das
 Regelungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  881.  Sitzung  am  18.  März  2011
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Ab-
 satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a
 (§  522 Absatz 2 Satz 1 ZPO)

 Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen:

 ,a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Das  Berufungsgericht  hat  die  Berufung  durch  ein-
 stimmigen  Beschluss  unverzüglich  zurückzuweisen,
 wenn es davon überzeugt ist, dass

 1.  die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat,

 2.  die  Rechtssache  keine  grundsätzliche  Bedeutung
 hat und

 3.  die  Fortbildung  des  Rechts  oder  die  Sicherung
 einer  einheitlichen  Rechtsprechung  eine  Entschei-
 dung des Berufungsgerichts nicht erfordert,

 es  sei  denn,  das  Berufungsgericht  hält  eine  mündliche
 Verhandlung  unter  Abwägung  auch  der  Interessen  der
 Parteien für angemessen.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Es  ist  zu  begrüßen,  dass  dem  Berufungsgericht  die  Mög-
 lichkeit  eröffnet  werden  soll,  trotz  unbegründeter  Beru-
 fung  und  fehlender  rechtlicher  Bedeutung  der  Sache
 mündlich  zu  verhandeln.  Jedoch  sollte  dies  als  Ausnah-
 mevorschrift  ausgestaltet  und  die  Einschätzung,  ob  eine
 mündliche  Verhandlung  erforderlich  ist,  dem  nicht  revi-
 siblen  Ermessen  des  Berufungsgerichts  überlassen  wer-
 den.

 Nach  dem  Gesetzentwurf  bliebe  offen,  ob  der  Bundesge-
 richtshof  einen  Zurückweisungsbeschluss  möglicherwei-
 se  aufheben  kann  oder  gar  muss,  weil  seiner  Ansicht  nach
 die  Durchführung  einer  mündlichen  Verhandlung  einem
 „anerkennenswerten  Bedürfnis“  des  Berufungsgerichts
 entsprochen hätte.

 Die  Voraussetzung,  dass  eine  mündliche  Verhandlung
 „nicht  angemessen“  ist,  wäre  weitgehend  konturlos.
 Nach  der  Entwurfsbegründung  soll  dies  „insbesondere“
 in  Fällen  von  „existentieller  Bedeutung“,  aber  auch  dann
 der  Fall  sein,  wenn  das  Urteil  erster  Instanz  im  Ergebnis
 richtig,  aber  unzutreffend  begründet  ist.  Dies  lässt  erwar-
 ten,  dass  die  Berufungsführer  sich  in  ihren  Ausführungen
 statt  auf  die  Frage  der  Begründetheit  der  Berufung  im
 Wesentlichen  darauf  konzentrieren  werden  darzulegen,
 warum  die  Berufung  von  existentieller  Bedeutung  oder
 aus  anderen  Gründen  eine  Entscheidung  ohne  mündliche
 Verhandlung  unangemessen  ist.  Das  Berufungsgericht
 wird  dann  wegen  der  Konturlosigkeit  des  Merkmals  auch

 bei  unbegründeter  Berufung  aus  Sicherheitsgründen  in
 der Regel in die mündliche Verhandlung gehen müssen.

 Dies  wäre  sowohl  aus  Sicht  der  Parteien  als  auch  der
 Rechtspflege nicht hinnehmbar.

 Wenn  die  Berufung  unbegründet  ist,  das  Gericht  aber
 gleichwohl  terminiert,  wird  der  Rechtsschutz  für  den  Be-
 rufungsbeklagten  verzögert,  obwohl  dieser  in  erster  In-
 stanz  ein  obsiegendes  Urteil  erlangt  hat  und  das  Beru-
 fungsgericht  das  Urteil  einstimmig  für  zutreffend  hält.
 Beim  Berufungskläger  werden  unberechtigte  Hoffnun-
 gen  erweckt.  Vor  allem  aber  werden  für  ihn  höhere  Ge-
 bühren  anfallen,  wenn  die  unbegründete  Berufung  erst  in
 der  mündlichen  Verhandlung  zurückgenommen  oder
 durch  Urteil  nach  mündlicher  Verhandlung  zurückgewie-
 sen  wird.  Zudem  verliert  er  in  der  Regel  die  bisher  auf-
 grund  des  Hinweisbeschlusses  nach  §  522  Absatz  2  Satz  2
 ZPO  bestehende  Möglichkeit  zu  erfahren,  warum  das  Ge-
 richt  seine  Berufung  für  unbegründet  hält  und  darauf
 nach  Beratung  mit  seinem  Rechtsanwalt  zu  reagieren.
 Vielmehr  wird  er  die  Gründe  häufig  erst  in  der  münd-
 lichen  Verhandlung  erfahren  und  dann  kurzfristig  und  in
 der  Regel  ohne  umfassende  Prüfung  entscheiden  müssen,
 ob  er  die  Berufung  zurücknimmt  oder  ein  die  Berufung
 zurückweisendes  Urteil  in  Kauf  nimmt.  Zugleich  würde
 beim  Gericht  wieder  zunehmend  ein  Terminstau  verur-
 sacht,  zumal  zu  erwarten  ist,  dass  sich  die  Zahl  der  Beru-
 fungen  aufgrund  der  Neuregelung  wieder  erhöhen  wird.
 Im  Ergebnis  könnte  das  Berufungsgericht  seine  Kräfte
 nicht  mehr  wie  bisher  auf  die  Berufungen  konzentrieren,
 die Aussicht auf Erfolg haben.

 Gewichtige  Gründe  für  diese  Änderung  sind  nicht  zu  er-
 kennen.

 Insbesondere  lässt  sich  die  Änderung  des  §  522  Absatz  2
 ZPO  entgegen  ihrer  Begründung  nicht  damit  rechtfer-
 tigen,  dass  ein  Oberverwaltungsgericht  gemäß  §  130a
 VwGO  über  eine  Berufung  durch  Beschluss  entscheiden
 kann,  wenn  es  sie  einstimmig  für  begründet  oder  einstim-
 mig  für  unbegründet  und  eine  mündliche  Verhandlung
 nicht  für  erforderlich  hält,  und  dass  den  Beteiligten  gegen
 den  Beschluss  das  Rechtsmittel  zusteht,  das  zulässig
 wäre,  wenn  das  Gericht  durch  Urteil  entschieden  hätte.
 Denn  die  Berufung  gegen  ein  verwaltungsgerichtliches
 Urteil  erfordert  zunächst  die  Zulassung,  für  die  eine  der
 Voraussetzungen  gemäß  §  124  Absatz  2  Nummer  1  bis  5
 VwGO,  die  weitgehend  mit  §  522  Absatz  2  Satz  1  Num-
 mer  1  bis  3  ZPO  korrespondieren,  vorliegen  muss.  Das
 Oberverwaltungsgericht  entscheidet  über  die  Zulassung
 durch  Beschluss,  der  nicht  anfechtbar  ist;  lehnt  es  die  Zu-
 lassung  ab,  wird  das  verwaltungsgerichtliche  Urteil
 rechtskräftig  (124a  Absatz  5  VwGO).  Die  Voraussetzun-
 gen sind insoweit nicht vergleichbar.

 Dennoch  ist  das  Anliegen,  dem  Gericht  in  eng  begrenzten
 Ausnahmefällen  trotz  unbegründeter  Berufung  die  Mög-
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lichkeit  der  mündlichen  Verhandlung  zu  eröffnen,  ge-
 rechtfertigt,  etwa  in  Fällen,  in  denen  aus  Sicht  des  Beru-
 fungsgerichts  wegen  der  besonderen  Betroffenheit  einer
 Partei  eine  mündliche  Erörterung  der  beabsichtigten  Be-
 schlusszurückweisung  angezeigt  ist,  oder  um  zur  Vermei-
 dung  weiterer  Streitigkeiten  zwischen  den  Parteien  not-
 wendige Vergleichsverhandlungen einleiten zu können.

 Um  dem  Gericht  diese  Möglichkeit  zu  eröffnen,  ohne  zu-
 gleich  die  mündliche  Verhandlung  entgegen  den  Inten-
 tionen  der  Berufungsreform  wieder  zum  Regelfall  wer-
 den  zu  lassen,  sollte  die  mündliche  Verhandlung  in  den
 Fällen  des  §  522  Absatz  2  ZPO  wieder  ermöglicht  wer-
 den,  indessen  nur  als  Ausnahmefall  und  nach  der  nicht  re-
 visiblen  Einschätzung  des  Berufungsgerichts.  Dies  wird
 durch  die  Ausgestaltung  als  Ausnahmevorschrift  und
 durch  das  Abstellen  auf  die  Auffassung  des  Berufungsge-
 richts  umgesetzt.  Ferner  wird  durch  die  vorgeschlagene
 Änderung  erreicht,  dass  die  Durchführung  der  münd-
 lichen  Verhandlung  nicht  von  (nur)  einem  Angehörigen
 des  Spruchkörpers  durchgesetzt  werden  kann,  vielmehr
 an eine Mehrheitsentscheidung gebunden ist.

 Eine  alternativ  in  Betracht  kommende  Ausgestaltung  als
 Ermessensvorschrift  würde  dieses  Ergebnis  nicht  voll-
 ständig  erreichen,  weil  in  diesem  Fall  die  Ermessensaus-
 übung revisibel wäre.

 2.  Zu Artikel 1  Nummer 1 Buchstabe b  (§  522 Absatz 2
 Satz 4 ZPO),

 Nummer 2  (§  522 Absatz 3 ZPO)

 Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  b  und  Nummer  2  ist  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  vorgesehene  Einführung  der  Nichtzulassungsbe-
 schwerde  gegen  Zurückweisungsbeschlüsse  nach  §  522
 Absatz  2  Satz  1  ZPO  –  vorerst  ab  einem  Streitwert  von
 20  000  Euro  –  würde  entgegen  den  –  erfolgreich  verwirk-
 lichten  –  Intentionen  des  Gesetzes  zur  Reform  des  Zivil-
 prozesses  (Zivilprozessreformgesetz  –  ZPO-RG)  vom
 27.  Juli  2001  (BGBl.  I  S.  1887)  dazu  führen,  dass  wieder
 vermehrt  Berufungen  zur  Verfahrensverzögerung  einge-
 legt  würden  und  die  Berufungskläger  in  diesen  Fällen  die
 Möglichkeit  haben  würden,  die  Verfahren  über  Gebühr
 zu  verlängern.  Zugleich  steht  zu  erwarten,  dass  das  Ziel
 der  Reform  –  die  Vereinheitlichung  der  Anwendungs-
 praxis  des  §  522  Absatz  2  Satz  1  ZPO  –  mit  der  Einfüh-
 rung  der  Nichtzulassungsbeschwerde  nicht  erreicht  wer-
 den  kann.  Sie  ist  daher  ebenso  wie  die  daraus  folgende
 Erweiterung  des  Begründungszwangs  für  Zurückwei-
 sungsbeschlüsse abzulehnen.

 Wird  der  Zurückweisungsbeschluss  wie  ein  Urteil  an-
 fechtbar,  so  kann  der  Eintritt  der  Rechtskraft  von  der  un-
 terlegenen  Partei  in  gleicher  Weise  verzögert  werden  wie
 im  Urteilsverfahren.  Gegenüber  der  durchschnittlichen
 Dauer  eines  Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens  beim
 Bundesgerichtshof  fällt  die  durch  den  Fortfall  der  münd-
 lichen  Verhandlung  noch  erzielbare  Verfahrensbeschleu-
 nigung  von  allenfalls  einigen  Wochen  kaum  ins  Gewicht.
 Insgesamt  würde  sich  die  Verfahrensdauer  –  durch  die

 wieder  vermehrt  durchzuführenden  mündlichen  Ver-
 handlungen  –  im  Durchschnitt  wieder  erhöhen.  Die
 generelle  Anfechtbarkeit  von  Entscheidungen  der  Be-
 rufungsgerichte  würde  auch  den  Anreiz  wieder  erhöhen,
 Berufung  gegen  ein  erstinstanzliches  Urteil  einzulegen.
 Deshalb  wäre  zudem  mit  einem  Anstieg  der  Zahl  der  Be-
 rufungen  zu  rechnen.  Auch  dies  würde  –  ohne  aufgrund
 der  Haushaltslage  nicht  absehbare  Personalverstärkung  –
 zu  einer  Erhöhung  der  durchschnittlichen  Verfahrensdau-
 er  führen.  Parteien,  die  dringend  auf  die  rasche  Rechts-
 kraft  eines  in  erster  Instanz  erstrittenen  Titels  angewiesen
 sind,  etwa  Unternehmen  aus  der  mittelständischen  Wirt-
 schaft,  die  berechtigte  Ansprüche  gegen  einen  die  Zah-
 lung  verweigernden  oder  verzögernden  Schuldner  gel-
 tend  machen,  würden  die  Folgen  besonders  zu  spüren
 bekommen.

 Es  ist  auch  nicht  zu  erwarten,  dass  die  Einführung  einer
 Nichtzulassungsbeschwerde  der  regional  unterschied-
 lichen  Praxis  der  Beschwerdezurückweisung  entgegen-
 wirken würde.

 Wie  in  der  Entwurfsbegründung  zu  Recht  ausgeführt
 wird,  könnte  auf  die  Nichtzulassungsbeschwerde  hin  der
 Bundesgerichtshof  gemäß  §  522  Absatz  3  ZPO-E  in  Ver-
 bindung  mit  den  §§  543,  544  ZPO  zunächst  lediglich  das
 Vorliegen  von  Revisionszulassungsgründen  nach  §  543
 Absatz  2  ZPO  prüfen.  Er  wäre  also  darauf  beschränkt
 festzustellen,  ob  das  Berufungsgericht  zu  Unrecht  ange-
 nommen  hat,  dass  die  Rechtssache  keine  grundsätzliche
 Bedeutung  habe  und  dass  die  Fortbildung  des  Rechts  und
 die  Sicherung  einer  einheitlichen  Rechtsprechung  eine
 Entscheidung des Revisionsgerichts nicht erforderten.

 Es  ist  aber  in  keiner  Weise  erkennbar,  dass  die  unter-
 schiedliche  Anwendungspraxis  der  Gerichte  auf  einer  un-
 terschiedlichen  Auslegung  der  Rechtsbegriffe  der  grund-
 sätzlichen  Bedeutung  und  der  Erforderlichkeit  für  die
 Fortbildung  des  Rechts  und  für  die  Sicherung  einer  ein-
 heitlichen  Rechtsprechung  beruhen  würden.  Im  Gegen-
 teil  entspricht  es  der  Erfahrung  der  gerichtlichen  Praxis,
 dass  die  unterschiedliche  Anwendungshäufigkeit  eher
 mit  einer  verschiedenen  Prüfungsintensität  in  der  Phase
 vor  Anberaumung  einer  mündlichen  Verhandlung  zu-
 sammenhängt,  die  wiederum  tendenziell  mit  dem  jewei-
 ligen  Arbeitsstil  des  Richters  (mehr  auf  mündliche
 Verhandlung  versus  mehr  auf  schriftliches  Verfahren  be-
 zogen)  zusammenhängt.  Dies  wird  auch  dadurch  belegt,
 dass  die  Anwendungsquote  nicht  nur  regional,  sondern
 auch  innerhalb  ein  und  desselben  Gerichts  von  Spruch-
 körper zu Spruchkörper unterschiedlich ist.

 Gegen  die  Einführung  der  Nichtzulassungsbeschwerde
 spricht  zudem,  dass  diese  entgegen  der  Annahme  des  Ge-
 setzentwurfs  sehr  wohl  zu  einer  erheblichen  Mehrbelas-
 tung  der  Berufungsgerichte  führen  wird,  ohne  dass  dies,
 wie bereits ausgeführt, in der Sache gerechtfertigt wäre.

 Die  Überprüfbarkeit  des  Zurückweisungsbeschlusses
 durch  das  Revisionsgericht  stellt  höhere  Anforderungen
 an  die  Begründung  der  Entscheidung.  Denn  diese  muss  in
 Verbindung  mit  dem  Ersturteil  alle  den  Rechtsfolgenaus-
 spruch  tragenden  tatsächlichen  Feststellungen  lückenlos
 enthalten.  Deshalb  gleicht  der  Gesetzentwurf  –  insoweit
 konsequent  –  die  Anforderungen  an  die  Beschlussbe-
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gründung  auch  den  Anforderungen  an  die  Urteilsbegrün-
 dung  an  (§  522  Absatz  2  Satz  4  ZPO-E  entsprechend
 §  540 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ZPO).

 Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  die  Fertigung  einer  revi-
 siblen  Entscheidung  mehr  Zeitaufwand  erfordert  als  die
 Begründung  einer  rechtskräftigen  Entscheidung.  Zwar
 werden  im  Verfahren  gemäß  §  522  Absatz  2  ZPO  kaum
 neue  Tatsachenfeststellungen  in  Betracht  kommen,  weil
 sich  diese  lediglich  auf  erst  in  der  Berufungsinstanz
 schriftsätzlich  unstreitig  gestellte  Tatsachen  beziehen
 könnten.  Gleichwohl  werden  die  Tatsachenfeststellungen
 für  die  revisionsgerichtliche  Prüfung  häufig  detaillierter
 aufzubereiten  und  die  rechtliche  Begründung  der  Ent-
 scheidung  zu  ergänzen  oder  zu  ändern  sein.  Mit  einer  blo-
 ßen  Bezugnahme  auf  die  tatsächlichen  Feststellungen  im
 angefochtenen  Urteil  wird  es  nur  selten  sein  Bewenden
 haben  können.  Erstinstanzliche  Urteile,  die  nur  der  Über-
 prüfung  durch  das  Berufungsgericht,  also  einer  Tatsa-
 cheninstanz,  standzuhalten  haben,  entsprechen  in  der  Be-
 gründung  in  der  Regel  noch  nicht  den  Anforderungen  an
 ein  „revisionsfestes“  Urteil.  Dies  hat  das  Berufungsge-
 richt  künftig  nachzuholen.  Letztlich  muss  gleichsam  ein
 „Quasi-Tatbestand“  geschrieben  werden;  die  Anforde-
 rungen  kommen  denen  an  ein  revisibles  Urteil  sehr  nahe.
 In  der  Summe  der  Verfahren  ergibt  sich  auch  hieraus  ein
 das Berufungsgericht erheblich belastender Effekt.

 Auch  aus  Gründen  der  Gleichbehandlung  ist  die  Einfüh-
 rung  einer  Nichtzulassungsbeschwerde  nicht  erforder-
 lich.  Es  besteht  ein  relevanter  Unterschied  zwischen  dem
 Berufungsführer,  der  eine  nach  einstimmiger  Auffassung
 des  Berufungsgerichts  unbegründete  Berufung  eingelegt
 hat,  und  dem  Berufungsführer,  bei  dem  das  Berufungsge-
 richt  nicht  einstimmig  zu  diesem  Ergebnis  gelangt.  Dass
 in  dem  einen  Fall  gegen  eine  die  Berufung  zurückweisen-
 de  Entscheidung  ein  Rechtsmittel  nicht  gegeben  ist,  in
 dem  anderen  Fall  dagegen  schon,  ist  daher  auch  vor  dem
 Hintergrund  des  Gleichbehandlungsgrundsatzes  gerecht-
 fertigt  und  im  Übrigen  vom  Bundesverfassungsgericht  in
 mehreren Entscheidungen gebilligt worden.

 In  der  Konsequenz  ist  auch  die  in  Artikel  1  Nummer  1
 Buchstabe  b  des  Gesetzentwurfs  (§  522  Absatz  2  Satz  4
 ZPO-E)  vorgesehene  Erweiterung  des  Begründungs-
 zwangs  zu  streichen,  weil  sie  lediglich  der  Überprüfung
 durch  den  Bundesgerichtshof  im  Rahmen  der  Nichtzulas-
 sungsbeschwerde  dient  und  damit  mit  der  Streichung  der
 Nichtzulassungsbeschwerde ebenfalls entfallen kann.

 3.  Zu  Artikel 1 Nummer 2 – neu –  (§  544 Absatz 1
 Satz 1 ZPO),

 Artikel 3 Nummer 1 (§  26 Nummer 8 EGZPO)

 a)  Artikel 1 ist wie folgt zu fassen:

 ,Artikel 1

 Änderung der Zivilprozessordnung

 Die  Zivilprozessordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  5.  Dezember  2005  (BGBl.  I
 S.  3202;  2006  I  S.  431;  2007  I  S.  1781),  die  zuletzt
 durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  §  522 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 „< wie Gesetzentwurf >.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „< wie Gesetzentwurf >.“

 2.  In  §  544  Absatz  1  Satz  1  werden  der  abschließende
 Punkt gestrichen und folgende Wörter angefügt:

 „  ,  wenn  der  Wert  der  mit  der  Revision  geltend  zu
 machenden  Beschwer  zwanzigtausend  Euro  über-
 steigt.“ ‘

 b)  Artikel 3 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen:

 „1.  §  26 Nummer 8 wird aufgehoben.“

 B e g r ü n d u n g

 Statt  der  vorgesehenen  erneuten  Verlängerung  der  Wert-
 grenze  für  die  Nichtzulassungsbeschwerde  in  der  Über-
 gangsvorschrift  des  §  26  Nummer  8  EGZPO  ist  die  Be-
 stimmung  zu  perpetuieren  und  demzufolge  in  die
 Zivilprozessordnung zu übernehmen.

 Dies  ist  zum  einen  geboten,  weil  einer  klaren  Veranke-
 rung  im  Gesetz  aus  Gründen  der  Rechtsklarheit  und  -sys-
 tematik  der  Vorzug  vor  einer  ständigen  Verlängerung  zu
 geben ist.

 Zum  anderen  bringt  der  vorliegende  Gesetzentwurf  mit
 der  Einführung  der  Nichtzulassungsbeschwerde  auf-
 grund  der  zu  erwartenden  Zunahme  der  Zahl  der  Beru-
 fungen  eine  erhebliche  Belastung  für  die  Länderhaushal-
 te  mit.  Ob  diese  dauerhaft  auf  Streitwerte  über  20  000
 Euro  begrenzt  bleibt,  ist  für  die  Justizhaushalte  nicht  ab-
 sehbar,  solange  die  Wertgrenze  nicht  auf  Dauer  verlän-
 gert  wird.  Diese  Planungsunsicherheit  ist  für  die  Länder-
 haushalte nicht auf Dauer hinnehmbar.
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